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§ 69b EisbG Dienstleistungsentgelte
 EisbG - Eisenbahngesetz 1957

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.08.2025

1. (1)Bei Ermittlung der für die Gewährung des Schienenzuganges innerhalb von Serviceeinrichtungen, und die

Gewährung von Serviceleistungen, die in Serviceeinrichtungen erbracht werden, zu entrichtenden Entgelte gilt,

dass die Entgelte die dafür anfallenden Kosten, zuzüglich eines angemessenen Gewinns, nicht übersteigen

dürfen. Dies gilt auch für den Fall, dass die Gewährung von Zusatz- oder Nebenleistungen nur von einem einzigen

Betreiber von Serviceeinrichtungen angeboten wird.

2. (2)Unter angemessenen Gewinn ist eine Eigenkapitalrendite, die dem Risiko des Betreibers einer

Serviceeinrichtung, auch hinsichtlich der Einnahmen, oder dem Fehlen eines solchen Risikos Rechnung trägt und

von der durchschnittlichen Rendite in dem betreffenden Sektor in den Vorjahren nicht wesentlich abweicht, zu

verstehen.

3. (3)Die Entgelte für die Gewährung des Zuganges zu Serviceeinrichtungen, einschließlich des Schienenzuganges,

und die Gewährung von Serviceleistungen sind vom Betreiber der Serviceeinrichtung festzusetzen und

einzuheben.

4. (4)Entgelte für Brennstoffe, die in Einrichtungen für die Brennstoffaufnahme bereitgestellt werden, sind auf der

Rechnung gesondert auszuweisen.

5. (5)Entgelte für bereitgestellten Fahrstrom sind auf der Rechnung getrennt von Entgelten für die Nutzung von

Stromversorgungseinrichtungen auszuweisen.
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